
Satzung der Gemeinde Hambühren 
über die Ablösung der Pflicht zur Herstellung notwendiger Einstellplätze 

(Ablösungsatzung) 
 
 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 22.08.1996 
(Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch das Gesetz über die Region Hannover 
(Nds. GVBl. S. 348) und des § 47 a der Nds. Bauordnung (NBauO) vom 13.07.1995 in der 
Fassung vom 06.10.1997 (Nds. GVBl. S. 422), hat der Rat der Gemeinde Hambühren in 
seiner Sitzung am 21.06.2001 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Sofern Kfz-Einstellplätze nicht oder nur unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten 
entsprechend den Anforderungen des öffentlichen Baurechts zur Verfügung gestellt werden 
können, hat der Bauherr oder ein nach § 61 NBauO Verantwortlicher einen Geldbetrag in 
Höhe von 
 

€ 1.300,00 je Einstellplatz 
 
an die Gemeinde Hambühren zu zahlen. 
 
 

§ 2 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Die Satzung der Gemeinde Hambühren über 
die Zahlung von Ausgleichsbeträgen für nicht herzustellende Kraftfahrzeug-Einstellplätze 
(Ablösungssatzung) vom 08.05.1978 wird mit Ablauf des 31.12.2001 aufgehoben.  
 
 
Hambühren, den 21.06.2001 
 
 
 
      Dickel                               (Siegel)       Bertels 
 Bürgermeister Gemeindedirektor 
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